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Landbauformen
AGRIDEA

Konventionelle Landwirtschaft
Die konventionelle Landwirtschaft grenzt sich von den beiden Landbauformen IP bzw. 
ÖLN und Bio dadurch ab, dass ausser den gesetzlichen Mindestanforderungen, denen jeder 
landw. Betrieb unterliegt (z. B. Tierschutz, Gewässerschutz, Anwendungsvorschriften für 
Pflanzenschutzmittel), keine weiteren gesetzlichen Anforderungen gelten. Man geht davon 
aus, dass konventionelle Betriebe den Einsatz von Produktionsmitteln intensivieren, um 
ein Maximum an Erträgen zu erzielen. Dies geht mit unerwünschten Folgen für die Umwelt 
einher (Bodenerosion, Gewässerverunreinigung, Abnahme der Artenvielfalt usw.). Um 
diesen entgegenzuwirken, wurden die Prinzipien des integrierten oder biologischen Land-
baus als Alternative zur konventionellen Bewirtschaftung entwickelt. 

Da mittlerweile mehr als 98 % aller Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz mind. den 
ÖLN erfüllen, spielt die konventionelle Produktion heute praktisch keine Rolle mehr.

Ökologischer Leistungsnachweis ÖLN
In der Schweiz wird für «integrierte Produktion» mittlerweile der Begriff «Ökologischer 
Leistungsnachweis» (ÖLN) synonym verwendet. Der ÖLN orientiert sich an den Prinzipien 
des integrierten Landbaus und ist in der Direktzahlungsverordnung (DZV) des Bundes 
definiert. Der Begriff «integrierte Produktion» ist jedoch nicht gesetzlich geschützt und 
wird als solcher in der DZV nicht erwähnt.

Definition und Ziele der Integrierten Produktion IP 
Bei der IP wird der Betrieb als Einheit verstanden. Es stehen der Gesamtbetrieb und seine 
Menschen im Zentrum. Sie ist eine umweltschonende Landnutzungsform zur Erzeugung 
hochwertiger Nahrungsmittel und Rohstoffe. Durch die weitgehende Nutzung natürlicher 
Ressourcen und Regulationsmechanismen bei möglichst geschlossenen Nährstoffkreis-
läufen wird der Einsatz umweltbelastender Betriebsmittel reduziert und die Bodenfrucht-
barkeit langfristig erhalten. Das Motto der IP lautet: «So wenig wie möglich, so viel wie 
nötig.»

Die geforderten ökol. Elemente (sogenannte Biodiversitätsförderflächen) wie Hecken, 
Magerwiesen, Hochstammobstbäume und andere natürliche Lebensräume bereichern die 
Landschaft und tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei.

Grundsätze des ÖLN
Der ÖLN ist Voraussetzung für den Erhalt sämtlicher Direktzahlungen mit Ausnahme der 
Sömmerungsbeiträge. Folgende Ziele der Agrarpolitik sollen damit erreicht werden:
• Förderung der natürlichen Artenvielfalt
• Senkung der Nitratbelastung im Grund- und Quellwasser
• Reduktion der Phosphorbelastung in Oberflächengewässern
• Reduktion des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässern
• tiergerechte Haltung
Zur Erreichung dieser Ziele gelten spezifische Anforderungen an eine ausgeglichene 
Dünge bilanz, einen angemessenen Anteil Biodiversitätsförderflächen,  eine geregelte 
Fruchtfolge, einen geeigneten Bodenschutz sowie den gezielten Einsatz von 
Pflanzenbehandlungsmitteln. 
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LSEs gibt Betriebe, die keine Direktzahlungen erhalten (z. B. Überschreitung der Alters-
grenze) und trotzdem nach den Vorgaben des ÖLN wirtschaften. Dies häufig, weil der 
ÖLN ebenso Voraussetzung für zahlreiche sogenannte Labelprogramme ist.
Die wichtigsten Anforderungen des ÖLN:
• Tiergerechte Haltung der Nutztiere unter Einhaltung der Tierschutzverordnung.
• Ausgeglichene Düngerbilanz 
• Mindestanteil an Biodiversitätsförderflächen (BFF)
•  Geregelte Fruchtfolge bei mehr als 3 ha offener Ackerfläche (2 Varianten sind möglich: 

Entweder jährlich mind. 4 verschiedene Ackerkulturen mit max. Kulturenanteilen oder 
definierte Anbaupausen einhalten)

•  Geeigneter Bodenschutz bei mehr als 3 ha offener Ackerfläche: Ansäen einer Winter-
kultur oder Zwischenfrucht bei Hauptkulturen, die vor dem 31. August geerntet werden. 
Bei Erosion muss nachgewiesen werden, dass geeignete Massnahmen zur Verhinde-
rung von Erosion getroffen werden.

•  Gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln nach dem Schadschwellen prinzip. 
Einige Pflanzenschutzmittel dürfen nur mit Sonderbewilligung eingesetzt werden.

Einhaltung weiterer Gesetze
Wer Direktzahlungen beansprucht, muss die landw. bedeutsamen Bestimmungen in  
Gewässerschutz-, Umweltschutz-, Natur- und Heimatschutzgesetzgebung sowie der Luft-
reinhalteverordnung einhalten!

Nachweispflicht für Bewirtschafter
Wenn Sie Direktzahlungen beantragen, müssen Sie der kantonalen Behörde den Nachweis 
erbringen, dass Sie den gesamten Betrieb nach den vorliegenden Richtlinien bewirt - 
schaften.

Allgemeine Bedingungen zum ÖLN
KIP-Richtlinien für den ökologischen Leistungsnachweis
Die Koordinationsgruppe Integrierte Produktion Deutschschweiz und Tessin (KIP) hat die 
KIP-Richtlinien zusammen mit der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Integrierte Obst-
produktion (SAIO), dem Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) und Vitiswiss 
(FSV) erarbeitet. Sie umfassen den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) und basieren 
auf der Direktzahlungsverordnung (DZV). Die Originalverordnung finden Sie unter  
www.blw.admin.ch > Instrumente > Direktzahlungen. Die Richtlinien haben den An-
spruch, die gesetzlichen Auflagen in der Verordnung in einer verständlichen Sprache zu 
beschreiben. Die Direktzahlungsverordnung bildet die Basis für entsprechende Beiträge 
und ist juristisch massgebend.

Weitergehende Auflagen von Markenorganisationen und Labels wie SUISSE GARANTIE, 
SwissGAP und IP-Suisse sind nicht Bestandteil dieser Richtlinien.

Gesamtbetrieblichkeit
Der ÖLN ist gesamtbetrieblich. Sie müssen für sämtliche bewirtschafteten Flächen die 
KIP-Richtlinien einhalten. Ausnahmen siehe unter «Nebenkulturen» und «Bewirtschaf-
tung von Flächen im Ausland».

Nebenkulturen
Eine Kultur mit einer Gesamtfläche von weniger als 20 Aren pro Betrieb darf anders als 
nach den Regeln des ÖLN bewirtschaftet werden. Für den Feldobstbau gelten im ÖLN die 
vereinfachten Mindestanforderungen der SAIO (SAIO-Richtlinien). Auch für Klein- 
anlagen unter 20 Aren gelten die SAIO-Richtlinien. Siehe dazu «Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln». Wenn Sie Marken- oder Labelprodukte erzeugen, müssen Sie deren Anfor-
derungen betreffend Mindestfläche beachten.
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Flächenabtausch und Nutzungsüberlassung von Betriebsflächen
Sie können nur Flächen abtauschen mit Betrieben, die sich auch für den ÖLN angemeldet 
haben. Betriebe, die Flächen abtauschen, müssen diese Flächen im Flächenformular nach 
der effektiven Bewirtschaftung im entsprechenden Jahr und nicht nach Eigentum oder 
Pacht deklarieren.

Ausnahmen gibt es im Gemüse- und Zwischenfutterbau. Die kurzfristige Miete von 
Parzellen zur Bewirtschaftung vor oder nach einer landwirtschaftlichen Hauptkultur im 
gleichen Jahr ist erlaubt. Beispiel: ein Satz Salat nach Getreide. Das Gleiche gilt für den 
Zwischenfutterbau mit Herbst- und/oder Frühjahrsnutzung zwischen zwei Hauptkulturen 
(siehe Regelung zur vorübergehenden Nutzung von Flächen «Kurzpacht» des BLW).

Im Feldbau gilt diejenige Kultur als Hauptkultur, welche die Parzelle während der 
 Vegetationsperiode am längsten belegt.

Betriebsflächen, die zur Nutzung einer Drittperson überlassen werden, müssen eben-
falls nach den vorliegenden Richtlinien bewirtschaftet werden.

Bewirtschaftung weit entfernter Produktionsstätten
Wenn Sie einen Betrieb mit mehreren Produktionsstätten haben und die Fahrdistanz zwi-
schen diesen Produktionsstätten mehr als 15 km beträgt, wird für jede Produktionsstätte der 
Anteil BFF, gemäss Kapitel «Förderung der Biodiversität», separat verlangt.

Als Produktionsstätte gilt eine Einheit von Land, Gebäuden und Einrichtungen, die 
räumlich als solche erkennbar ist.

Bewirtschaftung von Flächen im Ausland
Sie müssen die Richtlinien für den ÖLN auch auf den Flächen im Ausland erfüllen. Davon 
ausgenommen ist der Anteil BFF.

Sie müssen den geforderten Prozentanteil von 7 % resp. 3,5 % BFF nur auf der Inlands- 
fläche erfüllen. Diese BFF müssen aber auch auf der Inlandsfläche liegen. Auf den Aus-
landsflächen kommt zusätzlich das Recht des entsprechenden Staates zur Anwendung.

Überbetriebliche Erfüllung des ÖLN
Zwei oder mehrere Betriebe können den ganzen ÖLN oder einzelne Teile davon zusammen 
erfüllen. Sie bilden zu diesem Zweck eine ÖLN-Gemeinschaft. Die Betriebszentren der 
beteiligten Betriebe müssen innerhalb einer Fahrdistanz von maximal 15 km liegen. Ein 
Betrieb kann sich nur an einer ÖLN-Gemeinschaft beteiligen. Die Beteiligung an einer 
ÖLN-Gemeinschaft muss schriftlich geregelt und vom Kanton bewilligt werden. Eine 
ÖLN-Gemeinschaft muss durch die gleiche Kontrollorganisation und über den vertraglich 
geregelten Bereich geprüft werden.
Folgende Teilbereiche oder Kombinationen davon können durch eine ÖLN-Gemeinschaft 
gemeinsam erfüllt werden:
• Gesamtbetrieb 
• Nährstoffbilanz
• Anteile BFF
• Fruchtfolge, Bodenschutz und Pflanzenschutz zusammen
Werden bei der Kontrolle Mängel festgestellt, werden allen an der ÖLN-Gemeinschaft 
beteiligten Betrieben im entsprechenden Bereich die Direktzahlungen gekürzt.

Tierschutz
Im Tierschutz müssen Sie den Nachweis erbringen, dass die Vorgaben der Tierschutzge-
setzgebung auf allen betriebseigenen Produktionsstätten für alle landwirtschaftlichen 
Nutztiere erfüllt sind.

Im Bereich Tierschutz gehören zum Nachweis alle erforderlichen Dokumente wie bei-
spielsweise korrekt ausgefüllte Auslaufjournale. Die Vorgaben basieren auf dem 
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Tierschutzgesetz, der Tierschutzverordnung, der Verordnung des Bundesamts für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) über die Haltung von Nutztieren und Haustie-
ren sowie weiteren Vorgaben des BLV. 

Für die Kontrolle verwenden die Kontrolleure oder die Kontrolleurinnen die Tier-
schutz- Kontrollhandbücher für die einzelnen Tierarten.

Die gesetzlichen Vorgaben sowie die Kontrollhandbücher sind auf der Homepage des 
BLV für alle einsehbar. Alle Dokumente können von dort heruntergeladen werden:  
www.blv.admin.ch > Tiere > Rechts- und Vollzugsgrundlagen > Hilfsmittel und Voll-
zugsgrundlagen > Kontrollhandbücher.

Bei der Tierschutz-Kontrolle wird überprüft, ob die vorgegebenen Mindestabmessun-
gen von Stallungen und Stalleinrichtungen eingehalten sind. Weiter wird überprüft, ob die 
Haltungsbedingungen den Vorgaben entsprechen, z. B. die Belegung der Ställe, der 
Zustand der Stallböden und der Liegefläche, die Beleuchtungsverhältnisse im Stall, die 
Versorgung mit Futter und Wasser. Es wird kontrolliert, ob die Tiere fachgerecht gepflegt 
und ernährt sind, sowie ob Eingriffe am Tier gesetzeskonform vorgenommen werden.

Wenn Mängel festgestellt werden, müssen diese in jedem Fall behoben werden; je nach 
Mangel wird eine Frist verfügt, bis zu welcher der mangelhafte Zustand behoben sein 
muss.

Massgebende Flächen für die Berechnung der Beiträge
Für die Berechnung der Beiträge sind die Flächen bei der landwirtschaftlichen Betriebs- 
datenerhebung des entsprechenden Kalenderjahres massgebend, die ganzjährig zur Verfü-
gung stehen. Abgetauschte Flächen müssen immer vom Bewirtschafter oder der Bewirt-
schafterin deklariert werden.

Kürzungen und höhere Gewalt
Wenn Sie die Richtlinien nur teilweise erfüllen, werden die Beiträge gemäss Kürzungs- 
vorgaben (Anhang 8 DZV) gekürzt oder verweigert.

Können Sie aufgrund höherer Gewalt direktzahlungsrelevante Anforderungen nicht 
erfüllen, kann der Kanton auf Kürzungen oder Streichung der Beiträge verzichten.
Als höhere Gewalt gelten:
• Tod des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin
• nicht vorhersehbare Enteignung von Betriebsflächen
• Zerstörung von Stallgebäuden
• Naturkatastrophen
• Seuchen, die den Tierbestand oder Teile davon befallen haben 
• schwere Schäden an den Kulturen durch Krankheiten und Schädlinge
• ausserordentliche Wetterverhältnisse wie Starkniederschläge, Dürre, Frost, Hagel
Hinweis: Wenn Sie höhere Gewalt geltend machen wollen, müssen Sie innerhalb von  
10 Tagen nach Bekanntwerden der zuständigen kantonalen Behörde schriftlich Meldung  
machen und die entsprechenden Beweismittel erbringen.

Aufzeichnungen
Sie müssen für die Erfüllung der Nachweispflicht regelmässig Aufzeichnungen über die 
Bewirtschaftung des Betriebes machen. Die wichtigen Betriebsabläufe müssen mit diesen 
Unterlagen nachvollziehbar sein.
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Sie müssen folgende Angaben machen:
•  Parzellenplan oder -skizze mit Bewirtschaftungsparzellen. Die BFF sind im Parzellen-

plan zu markieren. Abtauschflächen müssen im Parzellenplan eingetragen werden. Be-
triebsfläche und landwirtschaftliche Nutzfläche und übrige Flächen (Kopie landwirt-
schaftliche Betriebsdatenerhebung).

• Parzellenverzeichnis
•  Feldkalender, Schlagkarten, Wiesenjournal, Wiesenkalender oder vergleichbare 

Aufzeichnungs dokumente mit Angaben über Düngung, Pflanzenschutz (eingesetztes 
Produkt, Zulassungsnummer des eingesetzten Produktes, Einsatzdatum und -menge), 
inklusive Ergebnisse von Auszählungen und Kontrollen und Erntedaten und -erträge. 
Im Ackerbau braucht es zusätzlich Angaben zu Sorten, Fruchtfolge und Boden- 
bearbeitung. Die Zulassungsnummer kann auch in einer separaten Liste geführt werden, 
sofern lückenlos nachvollziehbar ist, welches Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurde.

• Die Aufzeichnungen sind laufend, spätestens aber bis 1 Woche nach Ausführung einer 
Arbeit, nachzuführen.

• Nährstoffbilanz und dazugehörende Unterlagen (Auszüge HODUFLU, Aufzeichnun-
gen NPr-Futter, Lieferscheine usw.).

•  Fruchtfolgerapport auf Betrieben mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche. Im Rapport 
muss die  Anbauabfolge der Kulturen auf den einzelnen Parzellen oder Schlägen rück-
wirkend auf 5 Jahre belegt werden. Im Gemüsebau müssen das Anbaujahr und die vor-
angehenden 6 Jahre (inklusive Tauschflächen) und für kurzfristige Miete das Anbaujahr 
und 2 vorangehende Jahre belegt werden. Die Aufzeichnungen werden ab Einstiegsjahr 
verlangt.

• Auslaufjournal für angebunden gehaltene Nutztiere und Pferde ohne permanenten Aus-
lauf: Auslauf- und Weidetage sind spätestens nach drei Tagen im Journal einzutragen.

• Weitere Aufzeichnungen und Belege, sofern dies die Kontrollorganisation oder der 
Kanton verlangt.

Sie müssen sämtliche Aufzeichnungen 6 Jahre aufbewahren.
Stellen Sie einem anderen Bewirtschafter Land für den Anbau einer Zwischenkultur wie 

Gemüse oder Zwischenfutter zur Verfügung, so ist dieser für die Aufzeichnungen auf 
diesem Landstück verantwortlich.

Die Kontrollstelle kann verlangen, dass bei der Kontrolle die Aufzeichnungen auf 
Papier vorgelegt werden.

Fruchtfolge 
Sie können bei der Fruchtfolge zwischen 2 Varianten wählen. Sie dürfen frühestens nach 
Ablauf von 5 Jahren von der Variante 1 «Anbaupausen» auf Variante 2 «Anzahl Kulturen 
und Kulturenanteile» oder umgekehrt wechseln.

Im Feldbau gilt diejenige Kultur als Hauptkultur, welche die Parzelle während der 
 Vegetationszeit am längsten belegt. 

Variante 1 «Anbaupausen»
Falls Sie mehr als 3 ha offene Ackerfläche bewirtschaften, müssen Sie zwischen zwei Hauptkulturen 
folgende Anbaupausen einhalten (Jahr = 12 Monate).

Kultur Anbaupause

Getreide
zwischen zwei gleichen Getreidearten (ohne Hafer) 1 Jahr
Ausnahme: zwischen Hafer 3 Jahre
wenn 3 Anbaujahre Getreide (ohne Hafer) hintereinander, dann 2 Jahre kein Getreide
wenn 2 Anbaujahre Getreide (ohne Hafer) hintereinander, dann 1 Jahr kein Getreide
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Hinweis: Sommer- und Winterformen der gleichen Getreideart gelten als eine Art. Weizen und Dinkel werden  
als gleiche Art betrachtet. Emmer und Einkorn werden als separate Arten betrachtet.

Mais
Maiswiese mit mechanischer Regulierung des Graswuchses zwischen den 
Reihen, maximal 3 Anbaujahre hintereinander, dann 2 Jahre

Mais mit Untersaat, Mais als Mulch-, Streifenfrässaat oder Direktsaat nach
Gründüngung, Zwischenfutter oder Grünland, maximal 2 Jahre hintereinan-
der, dann 2 Jahre
Mais mit Untersaat, Mais als Mulch-, Streifenfrässaat
oder Direktsaat nach Gründüngung, Zwischenfutter oder
Grünland, während 1 Jahr angebaut, dann 1 Jahr
Mais (übrige Anbauformen) maximal 2 Anbaujahre hintereinander, dann 3 Jahre
Mais (übrige Anbauformen) nur während 1 Jahr angebaut 1–2 Jahre1

1 in 2 von 5 Jahren darf auf der gleichen Parzelle Mais stehen

Rüben
zwischen Rüben 3 Jahre
Kartoffeln, Tabak (Nachtschattengewächse)
zwischen Kartoffeln (ohne Frühkartoffeln) 3 Jahre
zwischen Frühkartoffeln 2 Jahre
zwischen Kartoffeln als Hauptkultur und Frühkartoffeln (und umgekehrt) 2 Jahre
zwischen Tabak, Sorte Burley 3 Jahre
zwischen Tabak, Sorte Virgin 5 Jahre
Leguminosen
zwischen Soja 3 Jahre
zwischen Ackerbohnen 3 Jahre
Mischungen von Erbsen mit Getreide 6 Jahre
Sklerotiniaanfällige Kulturen
zwischen Raps 3 Jahre
zwischen Sonnenblumen 3 Jahre
zwischen Raps und Sonnenblumen 2 Jahre
Übrige Ackerkulturen
zwischen zwei Hauptkulturen der gleichen Familie 2 Jahre
Freiland-Schnittblumen Keine Fruchtfolge- 

auflagen

Variante 2 «Anzahl Kulturen und Flächenanteile von Kulturen»
Anzahl Kulturen
Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche müssen jährlich mindestens vier verschie-
dene Kulturen aufweisen.

Betriebe auf der Alpensüdseite müssen jährlich mindestens 3 Kulturen aufweisen.  
Rotationsbrache, Buntbrache und Ackersaum gehören zur offenen Ackerfläche und wer-
den auch als Kultur gezählt. Kunstwiesen können auch als Kultur gezählt werden. Eine 
Kunstwiese kann maximal 6 Jahre alt sein. Ab dem 7. Hauptnutzungsjahr wird die Kunst-
wiese Dauergrünland und kann nicht mehr gezählt werden.

Wenn eine Wiese umgebrochen und direkt neu angesät wird, oder wenn die Wiese in 
einem anderen Verfahren direkt neu angesät wird, handelt es sich um eine Wiesenerneu-
erung, welche nicht Gegenstand der Fruchtfolge ist. Dasselbe gilt für Dauerwiesen, die 
erneuert werden. Damit eine Kultur gezählt wird, muss sie mindestens 10 % der Ackerflä-
che (= offene Ackerflächen plus Kunstwiesen) bedecken.

Kulturen, die weniger als 10 % der Ackerfläche bedecken, werden zusammengerechnet. 
Ist diese Summe grösser als 10 % der Ackerfläche, ergibt das eine Kultur, ist die Summe 



602 Landbauformen

grösser als 20 %, ergibt das zwei Kulturen, und ist die Summe grösser als 30 %, ergibt das 
drei Kulturen.

Kunstwiesen, die mehr als 10 % der Ackerfläche bedecken, werden als eine Kultur 
gezählt, bedecken sie mehr als 20 %, werden sie als zwei Kulturen gezählt, und bedecken 
sie mehr als 30 %, werden sie als drei Kulturen gezählt. Gemüseschläge mit mehreren 
Arten von mindestens zwei Familien werden analog wie die Kunstwiesen gezählt.

Flächenanteile von Kulturen
Zusätzlich zur Mindestanzahl von 4 Kulturen dürfen Sie die maximalen Flächenanteile von  
Hauptkulturen an der Ackerfläche jährlich nicht überschreiten (siehe nachstehende Tabelle). 

Hauptkultur Max. Flächenanteil/Jahr
Getreide (ohne Mais und ohne Hafer) total 66 %
Weizen und Dinkel zusammen 50 %
Hafer 25 %
Mais
Maiswiese mit mechanischer Regulierung des Graswuchses zwischen den 
Reihen 60 %

Mais mit Untersaat, Mais als Mulch-, Streifenfrässaat oder Direktsaat nach 
Gründüngung, Zwischenfutterbau oder Kunstwiese 50 %

Mais, alle übrigen Anbauformen 40 %
Bei Betrieben mit gleichzeitig verschiedenen Maisanbauformen wird der maximale Anteil nach Fläche gewichtet errechnet.

Mais: Alpensüdseite, alle Anbauformen, bei Feldneigungen kleiner 3 % 50 %
Rüben
Rüben 25 %
Kartoffeln, Tabak (Nachtschattengewächse)
Kartoffeln als Hauptkultur 25 %
Tabak 25 %
Leguminosen
Soja 25 %
Ackerbohnen 25 %
Proteinerbsen 15 %
Mischungen von Getreide und Erbsen 15 %
Sklerotiniaanfällige Kulturen
Sonnenblumen 25 %
Raps 25 %
Raps und Sonnenblumen total 33 %
Übrige Ackerkulturen
Zwischen zwei Hauptkulturen der gleichen Familie 2 Jahre Anbaupause
Freiland-Schnittblumen Keine Fruchtfolge auflagen

À Auszug: KIP-Richtlinien, Bezug: AGRIDEA

Bodenschutz 
Bodenbedeckung
Falls Sie mehr als 3 ha offene Ackerfläche in der Talzone, der Hügelzone oder der Bergzone I bewirt-
schaften, muss auf der offenen Ackerfläche eine bestimmte Bodenbedeckung vorhanden sein. Sie 
müssen parzellenweise Folgendes sicherstellen:

Am 31.8. ist eine Kultur auf der 
Parzelle vorhanden1

Sie müssen auf dieser Parzelle keine Auflagen erfüllen.
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mehr auf der Parzelle vorhanden

a)  Sie müssen eine Winterkultur oder
b)  Sie müssen eine Zwischenkultur oder Gründüngung säen
Wichtig: Eine flächendeckende Selbstbegrünung mit Ausfallraps 
oder -getreide kann nicht als Zwischenkultur oder Gründüngung 
gezählt werden.

1  Eine Kultur gilt als vorhanden, falls höchstens die Hälfte der Parzelle abgeerntet ist. Bei Parzellen mit mehr als 2 ha 
darf höchstens 1 ha abgeerntet sein.

Erosionsschutz
Es dürfen keine relevanten erosions- und bewirtschaftungsbedingten Bodenabträge auf der 
Ackerfläche des Betriebes auftreten, wenn er mindestens den Fällen in der Rubrik «2 bis 
4 t/ha» des Merkblatts «Wie viel Erde geht verloren?» von AGRIDEA entspricht.

Ein Bodenabtrag gilt als bewirtschaftungsbedingt, wenn er weder auf eine ausschliess-
lich naturbedingte noch auf eine ausschliesslich infrastrukturbedingte Ursache oder auf 
eine Kombination dieser beiden Ursachen zurückzuführen ist.
Stellt die Kontrollstelle relevante bewirtschaftungsbedingte Bodenabträge fest, muss der
Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nach Anweisung der zuständigen kantonalen
Stelle auf der betroffenen Parzelle oder im betroffenen Perimenter:
a)  einen von der zuständigen kantonalen Stelle anerkannten Massnahmenplan während 

mindestens 6 Jahren umsetzen; oder
b)  die notwendigen Massnahmen zur Erosionsprävention eigenverantwortlich umsetzen. 

Der Massnahmenplan oder die eigenverantwortlichen Massnahmen sind an die Be-
wirtschaftungsparzelle gebunden und müssen auch bei Flächen im jährlichen Ab-
tausch umgesetzt werden. 

Ist die Ursache für ein eingetretenes Erosionsereignis auf einer Parzelle unklar, so stellt die 
zuständige kantonale Stelle die Ursache fest. Sie sorgt in der Folge für ein abgestimmtes 
Vorgehen zur Verhinderung von Erosion im entsprechenden Gebiet. Wiederholte Fälle von 
Erosion auf derselben Parzelle gelten als Mangel. Haben Sie den anerkannten Bewirtschaf-
tungsplan korrekt umgesetzt (gemäss Variante a), erfolgt keine Kürzung der Beiträge. Kon-
trollen werden gezielt nach Regenereignissen auf gefährdeten Standorten durchgeführt. 

À Auszug: KIP-Richtlinien, Bezug: AGRIDEA

Düngung 
Nährstoffbilanz
Sie dokumentieren den Nährstoffhaushalt Ihres Betriebes mithilfe einer Nährstoffbilanz. 
Anerkannt dafür ist die Berechnungsmethode «Suisse-Bilanz» des Bundesamtes für Land-
wirtschaft und der AGRIDEA. Weitere verbindliche Informationen finden Sie in der Weg-
leitung Suisse-Bilanz des Bundesamtes für Landwirtschaft und der AGRIDEA, siehe 
www.agridea.ch > Shop > Publikationen > Fachgebiete > Aufzeichnungen, Nachweis > 
Suisse-Bilanz.

Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des Vorjahres (mit den Bewirt-
schaftungsdaten des Vorjahres) massgebend. Sie müssen keine Nährstoffbilanz berech-
nen, wenn Sie keine N- oder P-haltigen Dünger zuführen und Ihr Viehbesatz pro Hektare 
düngbare Fläche folgende Werte nicht überschreitet:
max. 2,0 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Talzone
max. 1,6 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Hügelzone
max. 1,4 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone I
max. 1,1 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone II
max. 0,9 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone III
max. 0,8 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone IV
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Die Kantone können bei Spezialfällen, z. B. bei Betrieben mit Spezialkulturen und  
bodenunabhängiger Tierhaltung, auch beim Unterschreiten der obigen Grenzen, eine Nähr-
stoffbilanz verlangen. Sämtliche Verschiebungen von Hof- und Recyclingdüngern in und 
aus der Landwirtschaft sowie zwischen den Betrieben müssen in der Internetapplikation 
HODUFLU erfasst werden. Es werden nur die in HODUFLU erfassten Verschiebungen 
von Hof- und Recyclingdüngern für die Erfüllung der Suisse-Bilanz anerkannt.

Phosphorhaushalt
Der Phosphorhaushalt darf gesamtbetrieblich ab 2024 höchstens dem Bedarf der Kulturen 
entsprechen.

Der Kanton kann für bestimmte Gebiete und Betriebe die Regeln verschärfen.
Können Sie mit anerkannten Bodenanalysen den Nachweis erbringen, dass die Böden 

unterversorgt sind, können Sie mithilfe eines gesamtbetrieblichen Düngungsplans einen 
höheren Bedarf an Phosphor geltend machen. Achtung: Wenig intensiv genutzte Wiesen 
dürfen nicht aufgedüngt werden.

Sie können Phosphor in Form von Kompost und Kalk (z. B. Ricokalk) auf maximal  
3 Jahre verteilen. In der Nährstoffbilanz ist das Anfangsjahr zu vermerken. Die Über-
schussmenge des in dieser Form zugeführten Phosphors muss jedes Jahr in die Nährstoff-
bilanz des Folgejahrs übertragen werden. Der mit diesen Düngern ausgebrachte Stickstoff 
muss jedoch vollständig in der Stickstoffbilanz des Ausbringjahres berücksichtigt 
werden.

Stickstoffhaushalt
Der Stickstoffhaushalt darf gesamtbetrieblich ab 2024 höchstens dem Bedarf der Kulturen 
entsprechen. Der Kanton kann für bestimmte Gebiete und Betriebe die Regeln 
verschärfen.

N-Düngung im Gemüsebau
Ist der gesamte Stickstoffbedarf einer Kultur höher als der Nettonährstoffbedarf, können 
Sie den Mehrbedarf in der Nährstoffbilanz anrechnen. Sie müssen den Mehrbedarf auf-
grund von Nmin-Analysen für die einzelnen Kulturen nachweisen.

Düngung im Feldobstbau
Es gelten die Richtlinien der Hauptkultur, in der Regel die des Unternutzens. Unternutzen 
plus 1,5 kg N und 0,5 kg P2O5 pro Tonne Früchte bzw. 0,45 kg N und 0,15 kg P2O5 pro 
Baum. Lanzendüngung ist erlaubt.

Nährstoffbilanz im Zuströmbereich Zo
Wenn Ihr Betrieb in einem vom Gewässerschutz ausgeschiedenen oberirdischen Zuström-
bereich (Zo) liegt und der Betrieb einen Phosphoreigenversorgungsgrad (Quotient aus 
Nährstoffanfall vor Hofdüngerabgabe und Nährstoffbedarf der Kulturen) von mehr als 
100 % gemäss Suisse-Bilanz aufweist, dürfen Sie maximal 80 % des Phosphorbedarfs aus-
bringen. Können Sie mithilfe von offiziell genommenen Bodenanalysen nachweisen, dass 
keine Ihrer Parzellen die Bodenversorgungsklasse D («Vorrat») und E («angereichert») 
aufweist, dürfen Sie maximal 100 % ausbringen.

À Auszug: KIP-Richtlinien, Bezug: AGRIDEA

Lagern und Ausbringen von Hofdüngern
Lagerstätten für Gülle und flüssige Vergärungsprodukte müssen ab 1. Januar 2022 mit ei-
ner dauerhaft wirksamen Abdeckung versehen sein, um Ammoniak- und Geruchsemissio-
nen zu begrenzen. Für bestehende offene Lager verfügt die zuständige kantonale Behörde 
die Abdeckung innert einer Frist von 6–8 Jahren. Basierend auf einem kantonalen Mass-
nahmeplan können die Kantone diese Frist auch verkürzen.
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Bodenanalysen
Sie müssen auf allen Bewirtschaftungsparzellen, die grösser als 1 ha sind (maximal 5 ha 
pro Analyse) mindestens alle 10 Jahre eine Bodenanalyse durchführen. Davon ausgenom-
men sind alle Flächen mit Düngeverbot, wenig intensiv genutzte Wiesen sowie Dauer-
weiden. Mehrere nebeneinander liegende Grundstücke mit den gleichen Bodeneigen-
schaften und mit analoger Bewirtschaftung (Kultur, Düngung) können bei der Probenahme 
für Bodenanalysen zusammengefasst werden. Die Analysen müssen von einem Labor 
ausgeführt werden, das vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) anerkannt ist, siehe 
www.blw.admin.ch > Instrumente > Direktzahlungen > Ökologischer Leistungsnachweis > 
Ausgeglichene Düngerbilanz und Bodenuntersuchungen. Die Analysen müssen die Werte 
für pH, Phosphor, Kalium, Bodenart nach Fühlprobe und für Acker- und Obstflächen auch 
die organische Substanz, geschätzt nach Farbskala, enthalten. Es sind sowohl die AAE10-, 
die CO2- als auch die H2O10-Methode zulässig.

Sie müssen keine Bodenanalysen machen, wenn Sie keine N- oder P-haltigen Dünger 
zuführen, seit dem 1. Januar 1999 keine Parzelle die Versorgungsklasse D oder E aufweist 
und wenn der Viehbesatz pro Hektare düngbare Fläche folgende Werte nicht über - 
schreitet:
max. 2,0 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Talzone
max. 1,6 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Hügelzone
max. 1,4 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone I
max. 1,1 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone II
max. 0,9 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone III
max. 0,8 Düngergrossvieheinheiten (DGVE)/ha Bergzone IV

Pflanzenschutz
Pflanzenschutzmittel
Sie müssen grundsätzlich die Anwendungsbedingungen von Pflanzenschutzmitteln beach-
ten. Es gibt zum Beispiel Mittel, deren Verwendung in Gewässerschutzzonen oder Karst-
gebieten, auf Parzellen mit blühenden Pflanzen oder entlang von gewissen Schutzobjekten 
(Oberflächengewässer, Biotope, Naturschutzflächen, Siedlungs- und Erholungsgebiete 
sowie blühende Pflanzen in benachbarten Parzellen) eingeschränkt oder verboten ist. Zu-
dem existieren für gewisse Produkte Auflagen zur maximalen Wirkstoffmenge oder An-
zahl Behandlungen.

Neu gilt ab 2023 im ÖLN, dass Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe mit erhöhtem 
Risikopotenzial für Oberflächengewässer oder Grundwasser enthalten, grundsätzlich 
nicht angewendet werden dürfen.
Dies betrifft folgende Wirkstoffe:
• alpha-Cypermethrin
• Cypermethrin
• Deltamethrin
• Dimethachlor
• Etofenprox
• lambda-Cyhalothrin
• Metazachlor
• Nicosulfuron
• S-Metolachlor
• Terbuthylazin
Von diesem Anwendungsverbot ausgenommen sind Anwendungen, bei denen kein Ersatz 
durch Wirkstoffe mit tieferem Risikopotenzial möglich ist. Anwendungen sind erlaubt, 
wenn:
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a. eine kantonale Sonderbewilligung eingeholt wurde. Die zuständigen kantonalen 
Fachstellen sind weiterhin für die Erteilung von zeitlich befristeten Sonderbewilligungen 
zuständig; oder b. das BLW diese Indikationen (Kulturen/Schaderreger) in der DZV fest-
gelegt hat. Diese Indikationen sind in einer Tabelle in der DZV enthalten, die Ende 2022 
publiziert wird.

Neu gelten ab 1.1.2023 im ÖLN Mindestanforderungen zur Verminderung von Abdrift 
und Abschwemmung von Pflanzenschutzmitteln – und zwar unabhängig vom eingesetz-
ten Pflanzenschutzmittel. Für die Ermittlung der Mindestanforderungen gibt es ein Punk-
tesystem. Die möglichen Massnahmen zur Erreichung der geforderten Punktzahlen sind 
in den AGRIDEA-Merkblättern zur Reduktion von Drift und Abschwemmung von Pflan-
zenschutzmitteln beschrieben. Sie sollen diejenigen Massnahmen auswählen, die für Ihre 
spezifische betriebliche Situation am geeignetsten sind. Folgende Punktzahl muss im 
ÖLN erreicht werden:

a. Reduktion der Abdrift für alle Behandlungen mit Pflanzenschutzmittel: mindestens 1 
Punkt; 

b. Reduktion der Abschwemmung für alle Behandlungen mit Pflanzenschutzmittel auf 
Flächen mit mehr als 2 % Neigung, die in Richtung Gefälle an Oberflächengewässer, 
entwässerte Strassen oder Wege angrenzen: mindestens 1 Punkt.

Von dieser ÖLN-Anforderung ausgenommen sind die Einzelstockbehandlung sowie 
die Anwendung in geschlossenen Gewächshäusern.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gelten zusätzlich weiterhin die produktspezi-
fischen Auflagen (Spe3-Sätze auf dem Produktetikett). 

Im Folgenden sind die zusätzlichen ÖLN-Auflagen beschrieben. Für die im Text 
erwähnten Sonderbewilligungen sind die kantonalen Fachstellen für Pflanzenschutz 
zuständig. Sie müssen Sonderbewilligungen vor einer Behandlung einholen. Sonderbe-
willigungen werden schriftlich erteilt, sie sind zeitlich befristet und können Auflagen 
enthalten.

Allgemeine Auflagen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Gilt für alle Pflanzen-
schutzmittel

Zwischen dem 15. November und dem 15. Februar sind im Acker- und 
Futterbau Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln inklusive Schne-
ckenmittel nicht erlaubt.

Vorauflaufherbizide Vorauflaufbehandlungen sind bis zum 15. November erlaubt. In diesem 
Fall muss ein unbehandeltes Kontrollfenster (Spritzenbreite x 10 m) pro 
Getreideart angelegt werden.

Schneckenbekämpfung Es sind nur Produkte mit dem Wirkstoff Metaldehyd oder auf der Basis 
von Eisen-III-Phosphat (wie Ferramol) erlaubt.

Fungizide Der Einsatz ist unter Einhaltung der offiziellen Bewilligungen und An-
wendungsvorschriften in allen Kulturen erlaubt.

Saatgutbeizung Die Saatgutbeizen sind im ÖLN entsprechend ihrer Zulassung gestattet. 
Wachstumsregler Der Einsatz von Wachstumsreglern ist unter Einhaltung der offiziellen 

Bewilligungen und Anwendungsvorschriften erlaubt.

Kulturspezifische Auflagen zum Einsatz von Herbiziden und Insektiziden sind bei den  
jeweiligen Kulturen geregelt.
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